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Sitzung des Ortsbeirates Friesenheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Friesenheim treten am  

 
Dienstag, 30. Januar 2018, 16 Uhr, 

Sitzungszimmer des Gemeindehauses Friesenheim, 
Luitpoldstraße 48, 

 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 
1. Verpflichtung eines neuen Ortsbeiratsmitgliedes 
2. Wahl eines/einer stellvertretenden Ortsvorstehers/ Ortsvorsteherin 
3. Einwohnerfragestunde 
4. Bericht Ortsvorsteher 
5. Bebauungsplan Nr. 667 "Luitpoldstraße Nord", Aufstellungsbeschluss 
6. Vorstellung Neukonzeption Rosengarten im Ebertpark 
6.1 Antrag/ Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion zu Ebertpark 

Instandsetzung Parkbänke 
Entfernung Graffiti Schmierereien 

7. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Sachstandsbericht Sturmschäden 

8. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Baumfällungen bzw. Grünschnitte Ecke Stern-/ Industriestraße 

9. Antrag der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 
Sachstandsbericht der geplanten GAG-Bauprojekte im Ortsbezirk Friesenheim 

10. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Auswirkungen des Projekts "City-West" auf Friesenheim 

11. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes 

12. Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 
Wildes Parken auf dem Gehweg in der Sternstraße 

  



13. Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 
Verkehrskontrolle an der Leuschnerschule 

14. Anfrage der FWG/GRÜNE-Ortsbeiratsfraktion 
Planung für Aufstellung von weiteren Hundekotbeutelspendern 

15. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 
Entwicklung der Wohnraumsituation in Friesenheim 

 
Ludwigshafen am Rhein, 24.01.2018 
 
gez. 
Günther Henkel 
Ortsvorsteher 
 
 
 

Sitzung des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Nördliche Innenstadt treten am  

 
Dienstag, 30. Januar 2018, 17 Uhr, 

Rathaus, Sitzungszimmer 1, 
 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Bericht Ortsvorsteher 
3. Anfrage des Ortsvorstehers 

Fußgängerzone Prinzregentenstraße 
4. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Beratung der Umbau-Ausführungspläne zum Ausbau der Rohrlachstraße 
5. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Berücksichtigung von Stellplätzen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge beim Umbau der 
Rohrlachstraße 

6. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 
Wirkungen des Gleichstellungsaktionsplanes auf Stadtteilebene 

7. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 
Ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Vermüllung im Stadtteil 

8. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 
Prüfung von Einführung Tempo 30 vor Kitas und Schulen in Straßen mit Tempo 50 

9. Verschiedenes 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.01.2018 
 
gez. 
Antonio Priolo 
Ortsvorsteher 
 
 
  



Sitzung des Ortsbeirates Oggersheim 

Die Mitglieder des Ortsbeirates Oggersheim treten am  

 
Donnerstag, 1. Februar 2018, 15 Uhr, 

Sitzungszimmer des Oggersheimer Rathauses, Schillerplatz, 
 
zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwohnerfragestunde 
2. Bericht Ortsvorsteherin 
3. Vorstellung der neuen Planung für den Friedhof Oggersheim 
4. Bebauungsplan Nr. 542 a "Nördlich der Dürkheimer Straße West" und Flächennutzungsplan 

Teiländerung Nr. 28- Sachstand und Offenlagebeschluss im nächsten BGA 
5. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Öffnung Unterführung Buschwegbrücke 
6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Überprüfung der Wegweisung zur Integrierten Gesamtschule 
7. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Instandsetzung der Radwege entlang der L 527 
8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Parken von LKWs in der Prälat-Caire-Straße, Zustellung des Fahrradwegs 
9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Schnabelbrunnengasse 
10. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Sudeten-/Mittelpartstraße 
11. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Buslinie 71 Hans-Warsch-Platz Richtung Notwende 
12. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Einführung von Tempo 30 in der gesamten Wormser Straße 
13. Antrag der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Verbreiterung der Gehwegbreite an der Haltestelle Mannheimer Tor 
14. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Kanalsanierungsarbeiten in der Rosenwörthstraße 
15. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Mauer am Queva-Park 
16. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Fahrgastentwicklung am Bahnhof Ludwigshafen -Oggersheim 
17. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion 

Abstellung von abgemeldeten Fahrzeugen in der Notwendestraße 
18. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion 

Beseitigung des Laubs Ecke Dürkheimer Straße/Altstadtplatz 
19. Anfrage der GRÜNEN-Ortsbeiratsfraktion 

Ausbau Oggersheimer Kreuz 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.01.2018 
 
gez. 
Barbara Baur 
Ortsvorsteherin 
 
  



Amtliche Bekanntmachung 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte für Bauland, Rohbauland, Bauerwartungsland, 
landwirtschaftlich genutzte Flächen und sonstige Flächen 

Gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), in Verbindung 
mit der Landesverordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte 
(Gutachterausschussverordnung) vom 20. April 2005 (GVBl. S. 139), zuletzt geändert durch das 
Landesgesetz zur Errichtung von Landesoberbehörden sowie zur Auflösung der Oberfinanzdirektion und des 
Amtes für Wiedergutmachung vom 8. Juli 2014 (GVBl. S. 107), sind die Bodenrichtwerte für Bauland, 
Rohbauland, Bauerwartungsland, landwirtschaftlich genutzte Flächen und sonstige Flächen für den Bereich 
der Stadt Ludwigshafen am Rhein, bezogen auf den Stichtag 1. Januar 2018, ermittelt worden. Die 
Bodenrichtwerte können gemäß § 196 Abs. 3 BauGB bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im 
Bürogebäude Walzmühle, Rheinuferstraße 9, 3.OG, Zimmer 317, eingesehen werden. Der Bürotrakt ist über 
das Parkdeck P1 des Parkhauses Walzmühl-Center erreichbar. Die Einsichtnahme kann von Montag bis 
einschließlich Freitag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr und von Montag bis einschließlich Donnerstag von 14 Uhr 
bis 16 Uhr erfolgen. 

Einsichtnahmen außerhalb der genannten allgemeinen Öffnungszeiten können bei Bedarf mit der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses unter den Telefonnummern 0621 504-2069 oder 0621 504-3069 
individuell vereinbart werden. 

Ludwigshafen am Rhein, 18.01.2018 

gez. 
Dipl. Ing. Hillmus 
Vorsitzendes Mitglied des Gutachterausschusses 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für das Vorhaben: 
„Erneuerung und Verstärkung der Fahrleitung in den Teilbereichen I, III, V und VII der Strecke 9340“ 

 
Der Planfeststellungsbeschluss des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14-20, 
56068 Koblenz vom 12.01.2018, Az.: V VI/10; B/05/16 liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes 
(einschließlich einer Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 05.02.2018 bis 19.02.2018 in der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen, Jaegerstraße 1, 67059 Ludwigshafen während der Dienststunden zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus.  
 
Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch nach vorheriger Terminvereinbarung 
beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14-20, 56068 Koblenz eingesehen 
werden. 
 
Zudem ist dieser ab dem 05.02.2018 auch auf der Internetseite www.lbm.rlp.de des Landesbetriebes 
Mobilität Rheinland-Pfalz in dem Bereich Themen / Baurecht / Planfeststellung Eisen-, Straßen- und 
Seilbahnen / aktuelle Planfeststellungsverfahren zugänglich gemacht.  
Maßgeblich ist allerdings der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen. 
 
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt der Beschluss den Betroffenen 
gegenüber, an die keine persönliche Zustellung erfolgt ist, gemäß § 74 Absatz 4 Satz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes als zugestellt.  
 
gez.  
Klaus Dillinger 
Beigeordneter  



Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 31.05.2017 zur wesentlichen Änderung der Vitamin-Fabrik; 
Vorhaben: Neubeschreibung von Emissionen der Vitamin A Produktion. 
 
Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau A 412, Anlage-Nr. 37.01. 
 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 

 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 
Luft nicht zu ermitteln sind. 

 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 
Lärmschutzkonzeptes der BASF SE.  

 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die 
Nitrifikation in der Kläranlage werden nicht erwartet. 
Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der Grenzwerte nach der wasserrechtlichen 
Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. Antragsbedingt ergeben sich keine 
Änderungen. 

 Beim Abfall ist die Entsorgung ist vorhanden und gesichert. Antragsbedingt ergeben sich keine 
Änderungen. 

 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 
Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.01.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein gibt als zuständige Genehmigungsbehörde bekannt, dass bei 
der folgenden, im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beantragten Anlage, 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wird. 
 
Antrag der Fa. BASF SE vom 12.07.2017 zur wesentlichen Änderung der TEDA-Fabrik; 
Vorhaben: Änderungen bei der Synthese von Hydroxyalkylacrylaten. 
 



Standort der Anlage ist das Werksgelände der Antragstellerin, Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Straße 
38, Bau H 530, Anlage-Nr. 06.01. 
Die allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 3 und 4 i.V.m § 7 des UVPG hat ergeben, dass nach 
Einschätzung der Stadtverwaltung Ludwigshafen das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
 
 Die Emissionen der Gesamtanlage in die Luft sind so gering, dass Immissionskenngrößen nach TA 

Luft nicht zu ermitteln sind. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Der Lärm-Immissionspegelanteil am relevanten Aufpunkt entspricht den Vorgaben des 

Lärmschutzkonzeptes der BASF SE. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Das anfallende Abwasser kann in der Kläranlage behandelt werden. Auswirkungen auf die Nitrifikation 

in der Kläranlage werden nicht erwartet. Die Einleitung in den Vorfluter erfolgt im Rahmen der 
Grenzwerte nach der wasser-rechtlichen Erlaubnis vom 30.08.2002, AZ.: 31/566-111 Fr 32/74. 
Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 

 Die Entsorgung ist vorhanden und gesichert. Antragsbedingt ergeben sich keine Änderungen. 
 Bei der beantragten Anlagenänderung handelt es sich um keine störfallrelevante Änderung des 

Betriebsbereichs der BASF SE im Sinne des § 16a BImSchG, da durch die antragsgemäßen 
Maßnahmen keine anderen störfallrelevanten Auswirkungen auf die Nachbarschaft als bisher 
hervorgerufen werden. 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.01.2018 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 
 
gez. 
Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


